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 Veröffentlicht am 03.10.2006

Norm

EMRK Art5 Abs3

1. EMRK Art. 5 heute

2. EMRK Art. 5 gültig ab 01.05.2004

Rechtssatz

Die innerstaatlichen Gerichte sind verp4ichtet, die Aufrechterhaltung der Haft während eines Strafverfahrens zu

überprüfen und gegebenenfalls die Enthaftung anzuordnen, wenn die Umstände die Freiheitsentziehung nicht länger

rechtfertigen. Das Bestehen eines hinreichenden Tatverdachts kann die Haft zumindest anfangs rechtfertigen, genügt

jedoch nach einiger Zeit für sich alleine nicht mehr zur Begründung ihrer Fortsetzung. McKay gegen das Vereinigte

Königreich
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